
1. Änderungsatzung zur Satzung der Stadt Lübtheen 
über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen 

(Straßenbaubeitragssatzung) 

Auf der Grundlage des § 5 Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 (GVOB1. M-V S. 
777) und der §§ 1, 2, 7 und 8 KAG M-V vom 12.04.2005 (GVOB1. M-V S. 146), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOB1. M-V S. 777, 833), wird 
nach Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt Lübtheen vom 10.10.2013 folgende 
Satzung erlassen: 

Artikel 1 
Änderung der Straßenbaubeitragssatzung 

Die Straßenbaubeitragssatzung wird wie folgt geändert: 

§ 2 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist der Inhaber dieses 
Rechtes anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft 

Lübtheen, den 05. November 2013 

z , 
Lindenau 
Bürgermeisterin 

Die o.a. Änderungssatzung wurde mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-
Parchim vom 30.10.2013 als angezeigt zur Kenntnis genommen. Rechtsverstöße wurden nicht festgestellt. 


